
Zu Tagesordnungspunkt 8:  

Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des 

Genehmigten Kapitals 2024 gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 

AktG  

 

Der Vorstand der Gesellschaft erstattet hiermit der Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 2 

Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden Bericht zur Begründung des 

beabsichtigten erweiterten Bezugsrechtsausschlusses im Rahmen des Genehmigten Kapitals 

2024. 

 

a) Einleitung 

 

Das Genehmigte Kapital 2024 soll der H2 Core Aktiengesellschaft in Zukunft auch die 

Möglichkeit bieten, neue Aktien im Rahmen von Belegschaftsaktienprogrammen und 

aktienbasierter Vergütung an Arbeitnehmer der H2 Core Aktiengesellschaft und ihrer 

verbundenen Unternehmen auszugeben.  

 

Die Verwaltung schlägt daher unter Tagesordnungspunkt 8 die Erweiterung der 

Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss im Genehmigten Kapital 2024 vor. 

 

Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den 

Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, das im Wege des mittelbaren 

Bezugsrechts abgewickelt werden kann. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats in einem weiteren über die in § 4 Abs. 3 S. 5 der 

Satzung bereits genannten Fällen hinaus das Bezugsrecht auszuschließen. 

 

b) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen im Zusammenhang mit 

aktienbasierten Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen 

 

H2 Core fördert eine Eigentümerkultur im Unternehmen und ermöglicht Mitarbeitern 

der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG 

über Aktienprogramme und aktienbasierte Vergütung, sich am Unternehmen und an 

seiner Entwicklung zu beteiligen. Eine solche Beteiligung ist auch vom Gesetzgeber 

erwünscht und wird daher in mehrfacher Weise erleichtert. Die Ausgabe von H2 Core-

Aktien an Arbeitnehmer der H2 Core Aktiengesellschaft und ihrer verbundenen 

Unternehmen soll die Identifikation der Mitarbeiter mit H2 Core stärken und einen 

Anreiz geben, auf eine dauerhafte Wertsteigerung für das Unternehmen zu achten. Sie 

sollen an das Unternehmen gebunden und auch als Aktionäre an dessen langfristiger 

Entwicklung beteiligt werden. Hierdurch sollen im Interesse des Unternehmens und 

seiner Aktionäre das Verständnis und die Bereitschaft zur Übernahme größerer, vor 

allem wirtschaftlicher Mitverantwortung gestärkt werden. Die Ausgabe von Aktien 

ermöglicht auch Gestaltungen mit langfristiger Anreizwirkung, bei denen nicht nur 

positive, sondern auch negative Entwicklungen Berücksichtigung finden können. So 

erlaubt beispielsweise die Gewährung von Aktien mit einer Veräußerungssperre oder 



Sperrfrist oder mit Halteanreizen zusätzlich zu dem Bonus- auch einen Malus-Effekt im 

Fall von negativen Entwicklungen.  

 

Neue Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2024 unter Ausschluss des Bezugsrechts 

auf Basis des neuen § 4 Abs. 3 Satz 5 (vi) können ausschließlich an Arbeitnehmer der 

H2 Core Aktiengesellschaft und ihrer verbundenen Unternehmen ausgegeben werden 

(Belegschaftsaktien). Die Belegschaftsaktien werden gegen Bareinlagen oder 

Sacheinlagen, zB die Einbringung von Forderungen ausgegeben.  

 

Bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 sollen sowohl die Anzahl der 

insgesamt an Arbeitnehmer ausgegebenen Aktien als auch die den Begünstigten 

gewährte Vergünstigung durch die verbilligten oder ohne Eigeninvestment gewährten 

Aktien in einem angemessenen Verhältnis zur Lage der Gesellschaft sowie zu den zu 

erwartenden Vorteilen für das Unternehmen stehen. Die Ausgabe der Aktien kann an 

weitere Bedingungen wie zum Beispiel Sperrfristen, Veräußerungssperren, die 

Erreichung bestimmter Ziele oder den Verbleib im Konzern geknüpft werden, und bei 

der Erfüllung bereits bestehender Verpflichtungen zur Ausgabe von Belegschaftsaktien 

werden jeweils auch alternative Bedienformen (etwa eigene Aktien oder Barausgleich) 

berücksichtigt.  

 

Der Ausgabebetrag der Belegschaftsaktien kann abhängig von den damit bedienten 

Belegschaftsaktienprogrammen beziehungsweise der damit erfüllten aktienbasierten 

Vergütung zwischen dem Mindestausgabebetrag (§ 9 Abs. 1 Aktiengesetz) und einem 

geeigneten Marktwert liegen, gegebenenfalls abzüglich der Belegschaft gewährter 

Vergünstigungen.  

 

Um neue Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2024 als Belegschaftsaktien ausgeben 

zu können, ist es erforderlich, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. 

Andernfalls wären die mit den Belegschaftsaktienprogrammen und der aktienbasierten 

Vergütung angestrebten Vorteile für die Gesellschaft und ihre Aktionäre nicht erreichbar. 

Bei Abwägung der genannten Umstände hält der Vorstand den Ausschluss des 

Bezugsrechts in den genannten Fällen auch unter Berücksichtigung eines möglichen 

Verwässerungseffekts für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für 

angemessen. Die Ausgabe neuer Aktien als Belegschaftsaktien liegt grundsätzlich im 

Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Sie wird vom Gesetzgeber gefördert 

und wird vom Gesetz in mehrfacher Weise erleichtert. Vor Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals 2024 wird der Vorstand jeweils sorgfältig prüfen, ob eine 

Ausnutzung im konkreten Einzelfall im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 

liegt.  

 

Der Vorstand wird die Hauptversammlung über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 

2024 unterrichten.  

 


